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KURZE BEGRÜNDUNG

1. Das derzeitige Programm Erasmus Mundus

Das derzeitige Programm Erasmus Mundus umfasst den Zeitraum 2004-2008. Sein 
allgemeines Ziel ist die Verbesserung der Qualität der europäischen Hochschulbildung durch 
Förderung der Zusammenarbeit mit Drittstaaten. Die spezifischen Ziele des Programms 
umfassen die Förderung eines hochwertigen Bildungsangebots im Hochschulbereich, die 
Stimulierung hoch qualifizierter Hochschulabsolventen und Wissenschaftler, die Förderung 
der Zusammenarbeit mit Hochschuleinrichtungen in Drittstaaten, die Erleichterung des 
Zugangs zur Hochschulbildung in der EU und die Verbesserung ihres Bekanntheitsgrads.1  

Der Finanzrahmen des Programms wurde für die Laufzeit 2004-2008 auf 230 Mio. EUR 
festgesetzt, die aus der Rubrik 1a des Finanzrahmens finanziert werden.

Die Komponente „Externe Zusammenarbeit“ des Programms beruht auf verschiedenen 
Verordnungen des Rates zu Instrumenten der Außenpolitik; dementsprechend werden sie 
getrennt im Rahmen des Finanzierungsvolumens dieser Instrumente finanziert.

2. Der Vorschlag der Kommission für die Verlängerung des Programms

Das Ziel des Vorschlags ist es, das Programm für weitere fünf Jahre (2009-2013) in 
abgeänderter Form zu verlängern. Zu den wichtigsten Änderungen im Programm gehört 
neben der Einbeziehung von Promotionsstudiengängen der Vorschlag, die Komponente 
„Externe Zusammenarbeit“ direkter einzubinden.

Das Programm wird bisher von der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ 
(EACEA) durchgeführt, und dem Vorschlag zufolge soll das auch in den kommenden Jahren 
so sein. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass das Mandat der Agentur dafür noch verlängert 
werden muss (siehe Änderungsantrag 2).

Aus haushaltspolitischer Sicht stellt die Einbeziehung der derzeit unter die Komponente 
„Externe Zusammenarbeit“ fallenden Aktivitäten in das Programm Erasmus Mundus selbst 
als Aktion 2 (Erasmus-Mundus-Partnerschaften mit Hochschuleinrichtungen in Drittstaaten, 
einschließlich Stipendien) eine erhebliche Änderung dar. Die Finanzbestimmungen 
unterscheiden sich stark von denen für die Aktion 1 (Gemeinsame Erasmus-Mundus-
Programme, einschließlich Stipendien) und die Aktion 3 (Steigerung der Attraktivität der 
europäischen Hochschulbildung).

Finanzierung der Aktionen 1 und 3

                                               
1 Beschluss Nr. 2317/2003/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Dezember 2003 über 

ein Programm zur Verbesserung der Qualität der Hochschulbildung und Förderung des interkulturellen 
Verständnisses durch die Zusammenarbeit mit Drittstaaten (Erasmus Mundus) (2004-2008) (ABl. L 345 
vom 31.12.2003, S. 1).



PA\705871DE.doc 5/8 PE400.617v01-00
Externe Übersetzung

DE

Der Höchstbetrag für die fünfjährige Laufzeit des Programms beträgt 493,69 Mio. EUR und 
wird aus der Rubrik 1a des Finanzrahmens finanziert. Dies stellt eine deutliche Steigerung 
gegenüber dem Finanzierungsvolumen für den Zeitraum 2004-2008 dar, was angesichts der 
geplanten Einbeziehung von Promotionsstudiengängen in das Programm und die erklärte 
Absicht, für erfolgreiche Bewerber eine bessere Finanzierung zu gewährleisten, 
begrüßenswert ist.

Die Aufschlüsselung dieser Ausgaben sieht wie folgt aus:
in Mio. EUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014+ Gesamt

Operative Ausgaben – VE 90,25 92,52 94,1 95,86 98,54 471,27

Operative Ausgaben – ZE 63,17 91,839 93,63 95,33 97,74 29,56 471,27

Im Höchstbetrag enthaltene 
Verwaltungsausgaben

4,42 4,46 4,48 4,51 4,56 22,42

Höchstbetrag – VE 94,67 96,98 98,58 100,37 103,10 493,69

Höchstbetrag - ZE 67,59 96,30 98,10 99,84 102,29 29,56 493,69

Die operativen Ausgaben stehen mit der Finanzplanung, die die Kommission im Januar 2008 
vorgelegt hat, im Einklang. Dies gilt ebenso für den Gesamtbetrag der Verwaltungsausgaben 
des Programms.

Die im Höchstbetrag enthaltenen Verwaltungsausgaben belaufen sich auf 22,42 Mio. EUR für 
die fünfjährige Laufzeit des Programms. Dies entspricht 4,5 % des Höchstbetrags, was ein 
akzeptabler Anteil ist. Von dieser Summe werden 17,44 Mio. EUR (78 %) den Bedarf der 
Exekutivagentur decken, die nach Auskunft der Kommission etwa 97-98 % der operativen 
Mittel umsetzen wird.

Finanzierung der Aktion 2

Die gegenwärtige Komponente „Externe Zusammenarbeit“ wurde 2005 auf Initiative der 
GD AIDCO eingeführt und wird auf der Grundlage verschiedener Instrumente der 
Außenpolitik, wie etwa des DCI oder des ENPI, umgesetzt.

Der Vorschlag für die neue Erasmus-Mundus-Verordnung beinhaltet allerdings keine 
konkreten und verbindlichen Bestimmungen zur Finanzierung der Aktion 2; es wird lediglich 
auf die Rechtsgrundlagen der außenpolitischen Instrumente verwiesen: das Instrument für die 
Heranführungshilfe (Verordnung 1085/2006), das Europäische Nachbarschafts- und 
Partnerschaftsinstrument (Verordnung 1638/2006), das Instrument der 
Entwicklungszusammenarbeit (Verordnung 1905/2006), das Instrument für die 
Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern und Gebieten sowie mit anderen Ländern und 
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Gebieten mit hohem Einkommen (ICI, Verordnung 1934/2006) sowie der Europäische 
Entwicklungsfonds (AKP-EG-Partnerschaftsabkommen (Beschluss 2005/599/EG) und das 
diesbezügliche Interne Abkommen (Beschluss Nr. 2006/608/EG)). Die vorläufigen Ausgaben 
würden bei der Aktion 2 des Programms Erasmus Mundus im Rahmen dieser Instrumente –
finanziert aus der Rubrik 4 des Finanzrahmens – 460 Mio. EUR betragen, und die vorläufige 
Aufschlüsselung sähe wie folgt aus:

- ENPI: 140 Mio. EUR
- DCI: 240 Mio. EUR

- ICI: 20 Mio. EUR
- IPA: 30 Mio. EUR

- 10. EEF: 30 Mio. EUR
Es ist allerdings festzustellen, dass dieser Gesamtbetrag und die Beiträge aus diesen 
Instrumenten weder endgültig noch rechtlich bindend sind, da sie nicht im verfügenden Teil 
des Vorschlags festgelegt sind. Deshalb schlägt die Berichterstatterin Änderungsantrag 3 für 
die legislative Entschließung vor.

Die von der Kommission vorgelegte genaue Aufschlüsselung der für die Aktion 2 
vorgesehenen Beträge aus unterschiedlichen externen Instrumenten hat nur Richtcharakter;
die zuständigen Ausschüssen des Parlaments sollten dennoch überwachen, ob diese 
Aufschlüsselung beibehalten wird bzw. in welchem Umfang und aus welchen Gründen 
gegebenenfalls Änderungen vorgenommen werden.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Haushaltsausschuss ersucht den federführenden Ausschuss für Kultur und Bildung, 
folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu übernehmen:

Änderungsantrag 1
Ziffer 1a (neu)

1a. ist der Ansicht, dass der im Legislativvorschlag vorgesehene Finanzrahmen mit der 
Obergrenze von Rubrik 1a des neuen mehrjährigen Finanzrahmens vereinbar sein 
muss, und weist darauf hin, dass der Jahresbetrag im Rahmen des jährlichen 
Haushaltsverfahrens gemäß Nummer 37 der IIV vom 17. Mai 2006 über die 
Haushaltsdisziplin und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung festgelegt wird;
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Änderungsantrag 2
Ziffer 1 b (neu)

1b. stellt fest, dass das Mandat der Exekutivagentur für Bildung und Kultur die 
vorgeschlagene Verlängerung des Programms Erasmus Mundus nicht abdeckt; betont, 
dass die Durchführung des Programms durch die Exekutivagentur gemäß den 
geltenden Bestimmungen nur nach einer ordnungsgemäß genehmigten Verlängerung 
des Mandats möglich ist;

Begründung

Das Parlament sollte auf die Verpflichtung hinweisen, rechtliche Bestimmungen für die 
Arbeitsweise von Exekutivagenturen einzuhalten.

Änderungsantrag 3
Ziffer 1c (neu)

1c stellt fest, dass der für die Finanzierung von Aktion 2 des Programms als Richtwert 
vorgeschlagene Gesamtbetrag von 460 Millionen Euro durch die Mittelausstattung der 
jeweiligen externen Instrumente aufgebracht wird;

Begründung

Der Änderungsantrag präzisiert die finanziellen Merkmale der Ausgaben für Aktion 2.

Änderungsantrag 4
Ziffer 1d (neu)

1d. betont, dass die Finanzierung der im Rahmen von Aktion 2 vorgesehenen Aktivitäten 
keine negativen Auswirkungen auf die anderen durch die jeweiligen Instrumente 
finanzierten Aktivitäten haben darf, bekräftigt seinen Standpunkt, dass neue Aktionen 
nur aus dem Haushalt der EU finanziert werden sollten, wenn dafür zusätzliche 
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden; fordert die Kommission auf, dem 
Parlament einen Jahresbericht zu übermitteln, in dem detaillierte Angaben zu den 
Aktivitäten im Rahmen von Aktion 2 gemacht und sie nach Finanzinstrumenten und 
betroffenen Regionen und Ländern aufgeschlüsselt werden;

Begründung

Durch diesen Änderungsantrag soll sichergestellt werden, dass Bildungsausgaben im Rahmen 
von verschiedenen externen Instrumenten nicht auf Kosten anderer in den entsprechenden 
Rechtsgrundlagen festgelegten Zielen gemacht werden.
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Änderungsantrag 5
Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b

(b) Jahreshaushaltsplan, Aufschlüsselung
der Mittel für die verschiedenen 
Programmaktionen und Richtbeträge für die 
Stipendien;

(b) jährliche Mittelzuweisungen, 
Aufteilung der Mittel auf die verschiedenen 
Programmaktionen und Richtbeträge für die 
Stipendien;

Begründung

Diese Formulierung ist eindeutiger und entspricht früheren Rechtsvorschriften in diesem 
Bereich.
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